
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1957/1/16 2Ob7/57,
5Ob349/61, 2Ob27/69, 1Ob120/69,
5Ob122/69, 5Ob138/70, 1Ob31/71,

5Ob294/71,
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1957

Norm

ABGB §861

ABGB §869

Rechtssatz

Wenn die Annahmeerklärung nicht auf eine Annahme des Antrages, so wie er abgegeben wurde, hinausgelaufen ist,

sondern die Annahme mit einer Änderung verbunden war, so gilt eine derartige Annahme als Ablehnung, verbunden

mit einem neuen Antrag.
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Beisatz: Durch die Rücksendung der Auftragsbestätigung mit dem Vermerk "nicht angenommen" in Verbindung

mit einem diesbezüglichen Begleitschreiben wird an der Ablehnung einer "Auftragsbestätigung" kein Zweifel

gelassen. (T1)
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Auch; Beisatz: Wenn darin der endgültige Bindungswille desAntwortenden zum Ausdruck kommt. (T3)
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Beisatz: Nimmt nun der Offerent dieses geänderte Anbot des Oblaten an, kommt auf dieser Grundlage der
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